
— Befragung des Anzeigenerstatters und 
Protokollierung seiner Aussagen (ein
schließlich notwendiger Rückfragen bei 
Anzeigenden und Geschädigten)

— Ermittlung von Zeugen und Geschädig
ten

— Befragung von Bürgern
— Auswertung von Karteien, Sammlungen 

und Registern der Volkspolizei und an
derer Untersuchungsorgane (wie Perso
nenkartei, Täterlichtbildkartei, V er- 
gleichsreihen, Fünffingerabdrucksamm
lungen, Register über vermißte Personen 
und unbekannte Tote sowie Unterlagen 
des Paß-, Melde- und Erlaubniswesens)

— Einholen von Auskünften bei staatlichen 
Dienststellen, gesellschaftlichen Organi
sationen, Einrichtungen oder Betrieben

— Veranlassung von Revisions- oder Kon- 
trollmaßnahmen durch die genannten 
Organe und Institutionen und Auswer
tung der Ergebnisse

— Erteilung von Auflagen an bestimmte 
Geschädigte (z. B. zur Beibringung eines 
ärztlichen Attestes, von Urkunden, für 
die Überprüfung benötigter Gegen
stände)

— Besichtigung des Ereignisortes und von 
Gegenständen

— Spurensuche und -Sicherung, unter Um
ständen verbunden mit formlosen Si
cherstellungen

— Einholen gutachtlicher Stellungnahmen 
sowie Anforderungen und Auswertung 
von Sachverständigengutachten

— Vornahme von Untersuchungsexperi
menten und Rekonstruktionen, soweit 
der Verdächtige nicht hinzugezogen wer
den muß

— Anordnung von Blutalkoholuntersuchun
gen

Hier besteht eine Ausnahme von dem Grund
satz, daß Untersuchungshandlungen im Sta
dium der Anzeigenprüfung nicht erzwingbar 
sind. Sie ist notwendig, weil insbesondere 
auf dem Gebiet der Verkehrskriminalität oft 
der Verdacht einer Straftat erst auf dem 
Wege der Blutalkoholuntersuchung begründet 
werden kann, der Blutalkoholspiegel sich 
aber sehr schnell verändert.

— Vornahme erkennungsdienstlicher Maß
nahmen (§ 44 Abs. 4), z. B. die Einholung 
von Proben zur vergleichenden Unter

suchung sowie Maßnahmen zur Identifi
zierung von Personen

— Vernehmung von Zeugen
Diese ist zweckmäßig, wenn die Aussagen 
für das weitere Verfahren sofort gesichert 
werden müssen oder erst auf der Grundlage 
einer ausführlichen protokollierten Zeugen
aussage klar erkannt werden kann, ob die 
Voraussetzungen zur Einleitung eines Ermitt
lungsverfahrens gegeben sind. Die Verneh
mung als Zeuge ist nur auf freiwilliger 
Grundlage zulässig, so daß in keinem Falle 
die in § 31 für Zeugen des Ermittlungsver
fahrens und des gerichtlichen Verfahrens 
beschriebenen Zwangsmaßnahmen angedroht 
oder angewendet werden dürfen (§ 95
Abs. 2).

— Befragung Verdächtiger

Die Notwendigkeit der Befragung Verdäch
tiger kann sich außer bei Verfehlungen bei 
solchen Strafsachen ergeben, bei denen damit 
gerechnet werden kann, daß die Vorausset
zungen einer Übergabe an ein gesellschaft
liches Gericht — ohne vorherige Einleitung 
eines Ermittlungsverfahrens — gegeben sein 
können. Eine derartige Befragung kann aus
nahmsweise auch bei der Prüfung des Ver
dachts einer nicht geringfügigen Straftat 
zweckmäßig sein, wenn z. B. Umstände dar
auf hinweisen, daß auf seiten des Anzeigen
den ein Mißverständnis möglich ist (der 
angebliche Täter war zu seinem Handeln 
berechtigt; der Anzeigende hat unbewußt 
Äußerungen oder Verhaltensweisen des Ver
dächtigen falsch oder entstellt erfaßt oder 
gedeutet u. ä.). Die Befragung kann schließ
lich auch notwendig sein, wenn geklärt wer
den muß, wer von mehreren Verdächtigen 
als Beschuldigter, wer dagegen als Zeuge in 
Betracht kommt (z. B. bei Verkehrsunfällen 
mit verschiedenen Beteiligten; bei Havarien, 
bei Schlägereien). Die Befragung hat den 
Charakter einer Aussprache oder eines 
zwanglosen Gesprächs. Sie beschränkt sich 
auf wenige, besonders wichtige Fragen und 
ist von wesentlich geringerem Zeitaufwand 
als eine Beschuldigtenvernehmung.

— Zuführung Verdächtiger
Als Verdachtprüfungshandlungen unzu

lässig sind Handlungen, die erheblich in die 
Rechte der Bürger eingreifen, wie Beschul
digtenvernehmungen, Durchsuchungen und 
Beschlagnahmen (außer in den Sonderfällen 
der §§ 99 und 100), körperliche Untersu
chungen — es sei denn, daß sich ein Geschä
digter freiwillig einer ärztlichen Untersu
chung unterzieht —, Gegenüberstellungen 
zum Zwecke der Identifizierung Verdächti
ger, erkennungsdienstliche Maßnahmen zum
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